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Siebzehn Jahre nach dem von Heinz 
Fischer herausgegebenen Buch "Das 
Politische System Österreichs" wird 
wieder ein Überblick über die politi­
schen Strukturen Österreichs der Öf­
fentlichkeit präsentiert. Es sind aber 
nicht so sehr die Veränderungen in 
Österreich seit dem Jahr 1 974, die die 
Mühen eines neuen Buches - sowohl es 
zu schreiben, als auch es zu lesen -
rechtfertigen, sondern es sind die Ver­
änderungen in der Österreichischen 
Politikwissenschaft selbst. 

Der Band aus dem Jahr '74 enthält 
auf 640 Seiten 2 1  Artikel von 24 Auto­
ren, das neue Buch auf 870 größeren 
Seiten (mit kleinerem Druck) 55 Arti­
kel von 53 Autoren. Nur 7 Autoren aus 
dem früheren Band scheinen auch im 
neuen Werk auf. Politikwissenschaft 
war 1 974 eine erst seit kurzem in 
Österreich etablierte Wissenschaft. Im 
jetzigen Band gibt es einige Autoren, 
die bereits in Österreich Politikwis­
senschaft studiert hatten. 

Das Buch hat acht Abschnitte, für 
die jeweils ein oder mehrere Herausge­
ber verantwortlich zeichnen. 1 .  Histo­
rische Entwicklung; 2. Verfassung und 
Staat; 3 .  Parteiensystem - Politische 
Bewegungen; 4. Sozialpartnerschaft, 
Verbände und Wirtschaftsmacht; 
5. Politische Kultur - Politisches Ver­
halten; 6. Politikbereiche; 7. Außenpo­
litik; 8. Bundesländer und Gemeinden. 

Will man dieses Handbuch bespre­
chen und kritisieren, so muß man zwei 
Aspekte trennen. Erstens, das Buch 

selbst, nämlich ob die Artikel gut ge­
arbeitet sind, insbesondere ob es den 
Stand der Wissenschaft gut wieder­
gibt. Ich möchte aber für das folgende 
davon ausgehen, daß das Buch letzte­
res tut. Diese Annahme ist eine plausi­
ble Arbeitshypothese, da unter den 
Herausgebern mit einer Ausnahme al­
le prominenten Politikwissenschaftler 
Österreichs aufscheinen. Der zweite 
Gesichtspunkt der Besprechung ist, 
was hat die Politologie in Österreich 
geleistet? 

Während die Ökonomen für ihre Ar­
beiten auf ein weltweit einheitliches 
theoretisches Konzept zurückgreifen 
können, jede Abweichung davon, das 
verdammende Urteil der Unwissen­
schaftlichkeit nach sich zieht, kann 
die Politikwissenschaft nicht mit einer 
festen theoretischen Basis aufwarten. 
Das bringt Freiheiten. Man kann jene 
theoretischen Ansätze wählen, die den 
Problemen adäquat erscheinen. Aber 
das bringt auch Verpflichtungen: die 
theoretischen Ansätze müssen ausge­
wiesen und selbst besprochen werden, 
nämlich ihr Zusammenhang mit den 
Fragestellungen. 

In mehreren Beiträgen wird das ge­
macht, was einen wesentlichen Fort­
schritt gegenüber dem Band aus dem 
Jahr '74  darstellt. Müller macht dies 
etwa in seinem Aufsatz über das Par­
teiensystem, Haerpfer in dem über das 
Wahlverhalten, Talos über Sozialpart­
nerschaft bzw. Sozialpolitik, Plasser 
in dem über Massenmedien. Auch im 
Aufsatz über Wirtschaftsmacht und 
politischen Einfluß oder dem über die 
Landwirtschaft wird von theoretisch 
formulierten Problemstellungen aus­
gegangen. Das gilt auch für die Arbeit 
von Traxler über Gewerkschaften und 
Unternehmerverbände. Allerdings 
fürchte ich, daß diese Arbeit zu spezi­
fisch theoretisch ist, zu wenig einen 
Überblick über die laufende Diskussi­
on gibt. Auch der Aufsatz über Justiz­
politik von Pilgram und Stangl ist sy­
stematisch theoretisch und dabei sehr 
interessant, aber zentrale Aspekte des 
politischen Geschehens, sowohl die 
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Themen als auch die Akteure betref­
fend werden nicht behandelt - z. B.  
Strafvollzug, Bedeutung der Massen­
medien, der betroffenen Gewerkschaft 
usw. Man hat den Eindruck, die bei­
den Autoren haben einen Aufsatz zu 
einem Thema geschrieben, das sie jetzt 
gerade wissenschaftlich beschäftigt. 

In vielen der Arbeiten aber dominie­
ren Beschreibungen, wobei zwei Vor­
gangsweisen vorherrschen: erstens, die 
Schilderung der formalen Struktur 
von Institutionen; zweitens, die Dar­
stellung eines historischen Ablaufes. 
Die erste Tendenz zeigt, daß die Poli­
tikwissenschaft in Österreich noch im­
mer sehr stark von Juristen - vor allem 
von Spezialisten des öffentlichen 
Rechtes - dominiert wird. An den Uni­
versitäten Graz, Linz und an der juri­
dischen Fakultät Innsbruck ist Poli­
tikwissenschaft an den Instituten für 
öffentliches Recht angesiedelt, an der 
Universität für Bodenkultur vertritt 
ebenfalls ein Professor des öffentli­
chen Rechtes die Politikwissenschaft, 
nur an den Universitäten Wien, Salz­
burg und der SOWI Fakultät Inns­
bruck sind die beiden Fächer institu­
tionell getrennt. 

Die Folgen dieser Dominanz sind an 
entsprechenden Arbeiten deutlich zu 
sehen. Sie sind meist sehr präzis und 
fundiert bei der Darstellung der Insti­
tutionen, aber dann kommen nur we­
nige Bemerkungen zu den im engeren 
Sinn politikwissenschaftlichen Fra­
gen. H. Fischer etwa bemerkt zwar, 
daß es Spannungen zwischen den Par­
lamentsfraktionen und der Parteifüh­
rung bei den Regierungsparteien gibt ­
er wird das wohl wissen - aber worin 
sich diese Spannungen äußern, welche 
Interessen die Abgeordneten im Un­
terschied zur Regierungsfraktion und 
dem Parteivorstand vertreten, ob es 
den Abgeordneten gelingt, Änderun­
gen zu erwirken, zu all diesen Fragen 
gibt es keinen Hinweis. Das ist mögli­
cherweise kein Fehler von Fischer, 
wahrscheinlich gibt es keine theorie­
geleitete empirische Untersuchung der 
Gesetzgebung in Österreich. (In dem 
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Buch " Staatliche Sozialpolitik in 
Österreich" von Ttllos finden sich eini­
ge Hinweise über die Unterschiede 
zwischen den Regierungsvorlagen und 
den endgültigen Gesetzen in der Sozi­
alpolitik.) 

Ein anderes Beispiel für diese Ten­
denz ist der Artikel von Heinrich und 
Welan über die Gerichtsbarkeit. Ne­
ben einer knappen und klaren Darstel­
lung der Struktur der Gerichtsbarkeit 
finden sich einzelne im engeren Sinn 
sozial- und politikwissenschaftliche 
Feststellungen, ohne sie zu evaluieren. 
Für die Behauptungen etwa, daß die 
Unterschicht stärker von der Strafge­
richtsbarkeit betroffen ist als der Rest 
der Bevölkerung, wird auf ein Ge­
spräch mit einem Soziologen verwie­
sen. Gibt es keine Untersuchungen, 
oder kennen sie die Autoren nicht? 
Ferner wird behauptet, daß die Judi­
katur des Verfassungsgerichtshofs im 
Bereich der Grundrechte etatistischen 
und sozialistischen Tendenzen entge­
genkommt, im sogenannten "Über­
baubereich" aber Liberalisierungsten­
denzen unterstützt. Ob das stimmt, 
weiß ich nicht, - gehören die Regelung 
der Ladenschlußzeiten oder der Taxi­
konzessionen zum "Überbau"? - aber 
solche Behauptungen müssen begrün­
det werden und sollten der Ausgangs­
punkt für zukünftige Forschung sein. 
Noch stärker ist die Reduktion der Po­
litikwissenschaft auf das rechtlich-or­
ganisatorische in den Artikeln über 
den Rechnungshof und die Arbeiten 
über die Institutionen der Länder, wo­
bei die ersten vier Artikel über die 
Länder weitgehend identische Infor­
mationen enthalten. Es wäre ein leich­
tes gewesen, sie zu einer gemeinsamen 
Arbeit zu vereinen. Neisser's Arbeit 
über die Verwaltung zeigt zudem, daß 
nicht immer alle relevanten Arbeiten 
zum Thema berücksichtigt wurden. In 
seinem Aufsatz kommt das Thema der 
sozialen Differenzierung durch Han­
deln der Verwaltung nicht vor. Die von 
E. Kreisky geleiteten Untersuchungen 
zu diesem Thema finden sich nicht 
einmal im Literaturverzeichnis. 
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Die Darstellung der Österreichischen 
Politik gemäß historischer Beschrei­
bungen findet sich vor allem in den 
Arbeiten über die Minderheitenpoli­
tik, in sämtlichen Arbeiten zur Außen­
politik, zur Industriepolitik, zur Um­
weltpolitik und über die Energiepoli­
tik, über die Arbeiterkammer, über die 
politische Kultur der Bevölkerung. 
Die Nachkriegsentwicklung Öster­
reichs wird in mehrere Perioden einge­
teilt und die Entwicklung geschildert. 
Es wird dabei Österreich 1 990 mit 
Österreich 1 980, 1970,  1960 . . .  vergli­
chen. Die guten Aufsätze, die in dieser 
Perspektive geschrieben wurden, lie­
fern interessante Erkenntnisse. Man­
che bringen aber nicht mehr als eine 
Rekapitulierung von Ereignissen. Für 
eine theoretische Untersuchung wäre 
das eher ein Ausgangspunkt für weite­
re Forschungen. Ein Blick über die 
Grenzen, ein Vergleich mit anderen 
Ländern wäre dazu ein erster Schritt. 
Für die wissenschaftliche Behandlung 
der Österreichischen Politik muß man 
wissen, was spezifisch österreichisch 
ist an der Politik und welche Muster 
sich auch in anderen Ländern finden. 

Man bekommt beim Lesen der Arti­
kel den Eindruck, daß die Politikwis­
senschaft in Österreich noch immer 
ein sehr geringes akademisches Eigen­
leben hat. Bis auf wenige Ausnahmen 
sind die Autoren mit der Politik un­
mittelbar und nicht mit Theorien über 
Politik beschäftigt. Man wendet sich 
nicht an eine politikwissenschaftlich 
vorgebildete Öffentlichkeit, eher an 
Außenseiter des Faches, an Ausländer, 
die sich mit Österreich beschäftigen, 
und an Studenten. Das hat den Vorteil 
der leichten Lesbarkeit und der Infor­
mationsfülle und dafür muß das Buch 
wirklich gelobt werden. 

Viele der gebotenen Informationen, 
besonders die Institutionen betref­
fend, sind aber für alle, die Politik in 
Österreich verfolgen wenig interes­
sant. Die Stellung des Bundespräsi­
denten, des Parlamentes, das verfas­
sungsmäßige Verhältnis von Regie­
rung und Parlament etc. kennt man ab 
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einem gewissen Lebensalter, wenn 
man seine Informationen nicht nur aus 
den noch immer existierenden Klein­
formaten bezieht. 

Unangenehm fand ich die politi­
schen Ratschläge und die Äußerung 
von politischen Engagement in man­
chen der Artikel. Es wäre Aufgabe der 
jeweiligen Herausgeber gewesen, hier 
korrigierend einzugreifen. Über die 
Kirche wird etwa festgestellt, daß in 
ihr die "gottzentrierte Dimension" der 
Religiosität gepflogen werden sollte, 
und daß es "wünschenswert und nötig 
wäre, daß die Kirche (sich) nicht nur 
um die 1 0  bis 20 Prozent Verängstigt­
Religiös-Autoritären" kümmert. 
Gstettner diskutiert das Schulwesen 
ausschließlich unter dem Gesichts­
punkt der Vermittlung und Einübung 
von sozial angepaßtem Verhalten und 
der Organisierung gesellschaftlicher 
Segregation. Selbstverständlich ist er 
dagegen. Um Fakten kümmert er sich 
nicht, denn die einzige gerraue empiri­
sche Angabe, die er macht, wider­
spricht einem darüber stehenden Satz. 
Er behauptet nämlich, daß es auch in 
den letzten Jahrzehnten zu keiner 
quantitativen Ausweitung der höheren 
Bildung gekommen ist und schließt 
daran eine Tabelle, in der steht, daß es 
innerhalb von 15  Jahren einen Anstieg 
um 50 Prozent des Jahrgangsanteil in 
den höheren Schulen gegeben hat. Im 
Artikel über Energiepolitik wird von 
überhöhten Sozialleistungen an die 
Beschäftigten in der Energiewirt­
schaft gesprochen, und damit wohl 
ausgedrückt, daß sie zu hoch waren ­
gemessen woran? Mir hätte die Fest­
stellung genügt, daß sie hoch sind. Es 
gab ja auch einmal die politische Vor­
stellung, daß diese Bereiche der Wirt­
schaft Vorreiterfunktion für die Sozi­
alpolitik haben sollen. Gelegentlich 
stößt man auf wirklich ärgerliche Sät­
ze, so etwa in dem Aufsatz über Min­
derheitenpolitik Dort steht in Bezug 
auf den Staatsvertrag: "Das Wiederer­
stehen des Österreichischen Staates im 
Jahr 1955 . . .  " Es ist wirklich 1955 ge­
meint ! So etwas darf nicht passieren. 
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Derartige Schlampereien sind eine 
Lieblosigkeit sowohl der Autoren als 
auch der für diesen Teil verantwortli­
chen Herausgeber. 

Die Wortwahl und auch einige der 
Aussagen zeigen in manchen Fällen 
ein unreflektiertes Naheverhältnis 
zum politischen Journalismus. Mehr­
fach wird das Wort "politisch" im Sin­
ne von gruppenspezifisch oder partei­
politisch verwendet. Dies ist umso be­
dauerlicher, als in der Einleitung aus­
drücklich die Begriffe "polity" ,  "poli­
tics" und "policy" unterschieden wer­
den. Im Artikel über Umwelt wird von 
Wirtschaftsinteressen gesprochen, 
wenn Interessen der Unternehmen ge­
meint sind. Vollkommen unreflektiert 
wird das Wort "bürgerlich" verwen­
det. Ist das das nicht-sozialistische 
Lager? Das potentielle Klientel der 
ÖVP? Sind das die nicht proletari­
schen Schichten? Es wäre Aufgabe der 
Politikwissenschaft diesen geläufigen 
aber sehr schwammigen Begriff zu un­
tersuchen - zumindest dann, wenn 
man davon ausgeht, daß die Öster­
reichische politische Welt nicht in ein 
proletarisch-sozialistisches Lager und 
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den Rest zerfällt. Es ist erstaunlich, 
wie sehr die ideologische Welt des 
Austromarxismus noch nachwirkt. 
Kramer und Höll sprechen von einer 
"Verkrustung sozialer und wirtschaft­
licher Strukturen" . Was ist darunter 
zu verstehen - daß es noch immer eine 
Sozialversicherung gibt, eine restrik­
tive Gewerbeordnung? Wahrschein­
lich wäre mir diese Behauptung nicht 
aufgefallen, hätte ich sie nicht schon 
so oft gelesen oder gehört, daß ich 
mich fragte, was denn das heißt? 

Diese Kritiken an dem Buch sollen 
mehr sein als Nörgeleien, aber es ist 
wichtig, daß dieser Band erschienen 
ist. Dreiundfünfzig Autoren auf einen 
Nenner zu bringen, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. Die guten Artikel zei­
gen, daß die Politikwissenschaft in 
Osterreich mehr zu sagen hat als vor 
1 7  Jahren. Der Band dokumentiert 
aber auch, daß in weiten Bereichen 
kaum systematische Arbeiten existie­
ren. Die Notwendigkeit verstärkter 
politologischer Forschung wird deut­
lich. 

Peter Rosner 
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